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Sehr geehrte ...!





In der Anlage übermitteln wir Ihnen den ergänzenden Bericht sowie eine Kopie der Teilnehmerliste der Besprechung vom 12. Jänner 1999.
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Ergänzung zum Bericht der Unterarbeitsgruppe “Berufsausbildung - Beschäftigung - Erwerbstätigkeit - Altersvorsorge - Gesundheit” aufgrund einer Sitzung mit den Behindertenverbänden am 12. Jänner 1999





Ergänzung zu Pkt. II. 1. Behinderteneinstellungsgesetz





Ergänzung zu II.1.b., bitte als letzten Absatz anfügen:





“Ergänzung aufgrund einer Besprechung mit Behindertenverbänden:


Die Behindertenverbände empfinden die mit der BEinstG - Novelle 1999 eingeführten Änderungen betreffend die Ausnahmeregelungen für bestimmte Wirtschaftszweige als nicht ausreichend.”





Nach II.1.c als neuen Punkt einfügen:





“”Ergänzung aufgrund einer Besprechung mit Behindertenverbänden:





II.1.d Personenkreis





§ 2 Abs. 1: “Begünstigte Behinderte im Sinne dieses Bundesgesetzes sind österreichische Staatsbürger mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 vH. ...





Abs. 2: Nicht als begünstigte Behinderte im Sinne des Abs.1 gelten behinderte Personen, die...


d) infolge des Ausmaßes ihrer Gebrechen zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit auch auf einem geschützten Arbeitsplatz oder in einer geschützten Werkstätte (§11) nicht  geeignet sind.”





Die Behindertenverbände sehen im § 2 Abs. 2. BEinstG eine Benachteiligung von geistig behinderten Menschen, da diese manchmal behinderungsbedingt nicht die vom Gesetz geforderte wirtschaftliche verwertbare Mindestleistungsfähigkeit erreichen und damit auch nicht begünstigt werden können.


Weiters verweisen die Behindertenorganisationen darauf, daß ihrer Ansicht nach die derzeitigen Kriterien für die Erreichung des Begünstigtenstatus sowohl durch die geänderte Verfassungsbestimmung als auch durch verbesserte Möglichkeiten der beruflichen Rehabilitation (z.B. Arbeitsassistenz) als nicht mehr sachlich gerechtfertigt im Sinne des Art. 7 B-VG angesehen werden. Vergleichsgruppen im Sinne des Art. 7 B-VG seien nicht nur nichtbehinderte Menschen, sondern auch andere Behindertengruppen. Geistig behinderte Menschen sind daher nach Meinung der Behindertenverbände durch die genannte Gesetzesstelle gegenüber anderen Behindertengruppen benachteiligt.





Das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales weist darauf hin, daß das BEinstG die Unterstützung der beruflichen Eingliederung behinderter Menschen zum Zweck hat. Dem Kreis der begünstigten Behinderten können daher alle Personen angehören, deren Grad der Behinderung mindestens 50 vH beträgt und die nicht unter einen der Ausschlußtatbestände des § 2 Abs. 2 BEinstG fallen.


ES ist das erklärte Ziel der österreichischen Behindertenpolitik, die Integration der behinderten Menschen in den offenen Arbeitsmarkt zu erreichen. Dazu erscheint es erforderlich, daß der Behinderte allenfalls nach entsprechender Vorbereitung (Arbeitstraining, Arbeitserprobung) und Ausbildung über eine wirtschaftlich verwertbare Leistungsfähigkeit verfügt, die voraussichtlicher Hälfte der durchschnittlichen Produktivität eines nichtbehinderten Arbeitnehmers in gleicher Beschäftigung entspricht. Diese Mindestleistungsfähigkeit stellt nach den geltenden Richtlinien auch ein Aufnahmeerfordernis für die Beschäftigung in einem Integrativen Betrieb dar.


Die Aufrechterhaltung der genannten Ausschlußbestimmungen ist daher nach Ansicht des Bundesministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales aufgrund der Zielsetzung des BEinstG und auch unter dem Aspekt der Vermeidung von - wegen der realen Gegebenheiten auf dem offenen Arbeitsmarkt - letztlich nicht erfüllbaren Erwartungshaltungen als sachlich gerechtfertigt anzusehen.”








Ergänzung zu Pkt. II.2. ArbeitnehmerInnenschutzgesetz





Ergänzung zu Punkt II.2.a, bitte am Schluß anfügen:





“Ergänzung aufgrund einer Besprechung mit Behindertenverbänden:





Von den Behindertenverbänden wurde in diesem Zusammenhang noch auf die §§ 31 Abs. 2 und 5 (Schwimmkörper, schwimmende Anlagen und Geräte, Verkehrsmittel) und 106 Abs. 1 und 2 (Allgemeine Übergangsbestimmungen für Arbeitsstätten) ArbeitnehmerInnenschutzgesetz sowie auf den § 32 Abs. 1 Z.1 der VO über Arbeitsstätten und Baustellen hingewiesen, da diese Gesetzesstellen ihrer Ansicht nach ebenfalls eine behindertengerechte Gestaltung von Arbeitsstätten nur ungenügend vorsehen. 





Das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales verweist in diesem Zusammenhang auf seine Stellungnahme zu § 21 Abs. 5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, die für die neu genannte Bestimmung ebenso Gültigkeit hat.”








Die nachfolgenden Punkte bitte vor Punkt II.3. in den Endbericht einfügen:





“Die folgenden Punkte wurden nicht in der Unterarbeitsgruppe, sondern im Rahmen einer Besprechung zwischen den Behindertenverbänden und den zuständigen Ressorts behandelt:





Arbeitslosenversicherung 1977, BGBI. Nr. 609/1977 idF BGBI. I Nr. 78/1997


Ressortzuständigkeit: BM f. Arbeit, Gesundheit und Soziales








Arbeitslosengeld


Voraussetzungen des Anspruchs





§ 7 Abs. 4: Von der Voraussetzung der Arbeitsfähigkeit ist bei Arbeitslosen abzusehen, denen Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation gewährt wurden, die das Ziel dieser Maßnahmen (§ 300 Abs. 1 und 3 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) erreicht und die erforderliche Anwartschaft nach dieser Maßnahme zurückgelegt haben.





Arbeitsfähigkeit





§ 8. (1): Arbeitsfähig ist, wer nicht als invalid beziehungsweise nicht als berufsunfähig im Sinne der für ihn in Betracht kommenden Vorschriften der §§ 255, 273 beziehungsweise 280 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes ist.





Nach Ansicht der Behindertenverbände sollten alle Arbeitnehmer, die nach dem Anfall einer Invaliditätspension wieder gearbeitet und dabei die Anwartschaft zurückgelegt haben, bei Arbeitslosigkeit Anspruch auf Gewährung des Arbeitslosengeldes haben, da sie ja auch Beiträge zur Arbeitslosenversicherung zahlen. Insbesondere wird als benachteiligend gesehen, daß nur jenen Behinderten, die nach Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation die Anwartschaft zurückgelegt haben, aufgrund der Ausnahmebestimmung des § 7 Abs. 4 ALVG Arbeitslosengeld gewährt wird. Dies stellt nach Ansicht der Behindertenverbände eine sachlich nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung zweier Gruppen von Behinderten dar. ES sollte daher im § 7 Abs. 4 das Wort “beruflichen” entfallen.





Das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales führt dazu folgendes aus:


Der Gesetzgeber geht davon aus, daß für Personen, die invalid oder berufsunfähig sind, das Sozialversicherungssystem der Pensionsversicherung und nicht das der Arbeitslosenversicherung zum Tragen kommt. Diese Personen stehen dem Arbeitsmarkt auch kaum zur Verfügung. Dagegen ist die Existenzsicherung durch das Ausgleichszulagenrecht hinreichend gewährleistet.





Mit der Novelle BGBI. Nr. 412/1990 wurde eine einzige Ausnahme von diesem Grundsatz geschaffen. Wird ein Arbeitsunfähiger, um einen neuen Beruf auszuüben zu können, in Maßnahmen der Rehabilitation (§ 300 ASVG) einbezogen, übt er diesen Beruf mindestens für die Dauer der erforderlichen Anwartschaft auf Arbeitslosengeld aus und wird er dann arbeitslos, so kann ihm bis zur Vermittlung eines Arbeitsplatzes Arbeitslosengeld gewährt werden.





Diese Begünstigung bestimmter Personenkreise sollte nach Auffassung des Bundesministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales aber nicht zum Anlaß genommen werden, um eine generelle Änderung herbeizuführen und für Arbeitsunfähige anstatt der Pensionsleistungen Arbeitslosengeld und Notstandshilfe zu gewähren. Auch die Erbringung der Anwartschaft nach Anfall der Pension erscheint nicht als ausreichende Gewährleistung der Ausübung eines neuen Berufes und der Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit.





In diesem Zusammenhang wird auch darauf verwiesen, daß aufgrund des Strukturanpassungsgesetzes 1996 Pensionen wegen Invalidität bzw. Berufsunfähigkeit, wenn nicht dauernde Arbeitsunfähigkeit anzunehmen ist, nur für die Dauer von 24 Monaten gebühren. Wird die Pension nicht weitergewährt, so gebühren durchaus bei Vorliegen von Arbeitslosigkeit die Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung.





Das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales ist aber bereit, die Problematik im Einvernehmen mit der Pensionsversicherung weiterhin zu prüfen. Vorstellbar wäre, den § 7 Abs. 4 ALVG um Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation zu erweitern. Selbstverständlich wird auch versucht, in konkreten Einzelfällen gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice durch Einsatz aller arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen helfend einzugreifen.








Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, BGBI. Nr. 189/1955 idgF


Ressortzuständigkeit: BM f. Arbeit, Gesundheit und Soziales








Freizeitunfall/ Arbeitsunfall





Die Behindertenverbände sehen eine Benachteiligung darin, daß nach Freizeit- bzw. Arbeitsunfällen von verschiedenen Sozialversicherungsträgern unterschiedliche Leistungen erbracht werden. Sie weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, daß aufgrund des Wortlautes des Art. 7 B-VG (“.... aufgrund seiner Behinderung”...und nicht “aufgrund einer Behinderung”) nach Ansicht der Behindertenverbände Vergleichsgruppen auch andere Behindertengruppen und nicht nur nichtbehinderte Menschen sein können. Die unterschiedlichen Leistungen nach Arbeits- und Freizeitunfällen führten demnach zur Benachteiligung einer Gruppe von behinderten Menschen gegenüber einer anderen Gruppe von Behinderten.








Das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales weist darauf hin, daß die Behauptung, in der gesamten Sozialversicherungsgesetzmaterie werde strikt nach Arbeits- und Freizeitunfällen unterschieden, weder für den Bereich der Krankenversicherung noch für den Bereich der Pensionsversicherung zutreffend ist; die Leistungen aus diesen beiden Versicherungszweigen (z.B. Krankenbehandlung, Maßnahmen der Rehabilitation, aber auch Invaliditätspension etc.) werden kausalitätsunabhängig erbracht. Lediglich die Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung werden grundsätzlich nur im Zusammenhang mit einem Arbeitsunfall bzw. einer Berufskrankheit erbracht.  Dies erklärt sich aus dem historischen Zweck der Unfallversicherung, die na die Stelle der zivilrechtlichen Haftung des Dienstgebers getreten ist, um die Dienstnehmer (unabhängig von der Liquidität der Arbeitgeber) vor den Folgen eines Arbeitsunfalles zu schützen, weshalb auch die Finanzierung dieses Versicherungszweiges bis heute allein aus Beiträgen der Dienstgeber erfolgt. Mit dieser Aufgabenstellung und der sich daraus ergebenden Finanzierungsform ist die Forderung nach Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung auch für Freizeitunfälle nicht vereinbar.








Selbstversicherung in der Pensionsversicherung für Zeiten der Pflege eines behinderten Kindes





§18a Abs. 1: Personen, die sich der Pflege eines im gemeinsamen Haushalt lebenden behinderten Kindes, für das erhöhte Familienbeihilfe im Sinne des § 8 Abs. 4 des Falmilienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBI. Nr. 376, gewährt wird, widmen und deren Arbeitskraft aus diesem Grund gänzlich beansprucht wird (Abs. 3), können sich, solange sie während dieses Zeitraumes ihren Wohnsitz im Inland haben, längstens jedoch bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres des Kindes, in der Pensionsversicherung selbstversichern.





Abs. 3: Eine gänzliche Beanspruchung der Arbeitskraft im Sinne des Abs. 1 liegt vor, solange das behinderte Kind


1. das Alter für den Beginn der allgemeinen Schulpflicht (§ 2 des Schulpflichtgesetzes 1985, BGBI. Nr. 76/1985) noch nicht erreicht hat und ständiger persönlicher Hilfe und Wartung bedarf ,


2. während der Dauer der allgemeinen Schulpflicht wegen Schulunfähigkeit (§ 15 des Schulpflichtgesetzes 1985) entweder von der allgemeine Schulpflicht befreit ist oder ständiger persönlicher Hilfe und Wartung bedarf,


3. nach Vollendung der allgemeinen Schulpflicht und vor Vollendung des 30. Lebensjahres dauernd bettlägrig ist oder ständiger persönlicher Hilfe und Wartung bedarf.





Nach Ansicht der Behindertenverbände liegt eine Benachteiligung darin, daß eine begünstigte Selbstversicherung nur bei gänzlicher, nicht jedoch bei bloß überwiegender Beanspruchung der Arbeitskraft der Pflegepersonen des behinderten Kindes möglich ist. Es sollte daher im § 18a ASVG das Wort “gänzlich” durch “überwiegend” ersetzt werden.








Das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales verweist in seiner Stellungnahme auf folgendes:


Die Aussage, eine begünstigte Selbstversicherung für Zeiten der Pflege behinderter Kinder sei auch für den Fall zu ermöglichen, daß die Arbeitskraft der Pflegeperson nicht “gänzlich”, sondern bloß “überwiegend” beansprucht wird, zeigt keine Benachteiligung behinderter Personen auf; sie beinhaltet vielmehr die Forderung nach Erweiterung einer bestehenden Begünstigung. § 18a ASVG ermöglicht nämlich eine Selbstversicherung für Zeiten der Pflege eines behinderten Kindes in der gesetzlichen Pensionsversicherung, wobei die Beiträge zur Gänze aus Mitteln des Familienlastenausgleichsfonds getragen werden. Darüber hinaus können sich Personen, die aus der Pflichtversicherung bzw. aus einer Selbstversicherung nach § 18a ASVG ausgeschieden sind, um einen nahen Angehörigen zu pflegen, der Anspruch auf Pflegegeld in Höhe der Stufe 5, 6 oder 7 gemäß § 5 des Bundespflegegeldgesetzes oder nach den Bestimmungen der Landespflegegeldgesetze hat, in der Pensionsversicherung insofern begünstigt weiterversichern, als der Bund den fiktiven Dienstgeberbeitrag trägt. Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß bei der Weiterversicherung in der Pensionsversicherung allgemein die Möglichkeit einer Herabsetzung der Beitragsgrundlage besteht, soweit dies nach den wirtschaftlichen Verhältnissen des Versicherten gerechtfertigt erscheint. 





Invaliditätspension





254. Abs. 1: Anspruch auf Invaliditätspension hat der (die) Versicherte, wenn


1. die Invalidität (§ 255) voraussichtlich sechs Monate andauert oder andauern würde,


2. die Wartezeit erfüllt ist (§ 236) und


3. er (sie) am Stichtag (§ 223 Abs. 2) noch nicht die Voraussetzung für eine Alterspension oder eine vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer nach diesem Bundesgesetz oder nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder nach Bauern-Sozialversicherungsgesetz erfüllt hat.  





Begriff der Invalidität





§ 255 Abs. 3: War der Versicherte nicht überwiegend in erlernten (angelernten) Berufen im Sinne des Abs. 1 und 2 tätig, gilt der als invalid, wenn er infolge seines körperlichen oder geistigen Zustandes nicht mehr imstande ist, durch eine Tätigkeit, die auf dem Arbeitsmarkt noch bewertet wird und die ihm unter billiger Berücksichtigung der von ihm ausgeübten Tätigkeiten zugemutet werden kann, wenigstens die Hälfte des Entgeltes erwerben, das ein körperlich und geistig gesunder Versicherter regelmäßig durch eine solche Tätigkeit zu erzielen pflegt. 





Auch hier verweisen die Behindertenverbände darauf, daß ihrer Ansicht nach eine Gruppe behinderter Menschen gegenüber einer anderen Behindertengruppe benachteiligt ist. War ein Behinderter überwiegend im erlernten oder angelernten Beruf tätig, so genießt er den Berufsschutz, was die Gewährung einer Invaliditätspension erleichtert. Behinderte Arbeitnehmer, die aufgrund ihres Gesundheitszustandes ihren erlernten Beruf nicht mehr ausüben können und daher umgeschult werden, können dadurch später dann einen Nachteil erleiden, wenn sie nicht überwiegend in erlernten (angelernten) Berufen tätig waren.


Weiters sehen die Behindertenverbände eine Benachteiligung behinderter Menschen darin, daß die Invalidität im Laufe des Berufslebens eingetreten sein muß. Oftmals seien schwerbehinderte Menschen aufgrund ihres Gesundheitszustandes nicht mehr in der Lage, ihren Beruf auszuüben. Die Invaliditätspension werde aber manchmal mit dem Hinweis abgelehnt, daß sich der Gesundheitszustand nicht während der Berufstätigkeit verschlechtert, sondern schon vor Aufnahme der Berufstätigkeit bestanden habe. Gleichzeitig sei es möglich, daß diesem Behinderten auch kein Anspruch auf Arbeitslosengeld zusteht, da es vom Arbeitsmarktservice als nicht arbeitsfähig eingestuft werde. Dies stellt nach Ansicht der Behindertenverbände jedenfalls eine Benachteiligung behinderter Menschen dar.





Das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales weist in seiner Stellungnahme darauf hin, daß die Invaliditätspension nur dann nicht zusteht, wenn jemand infolge seines körperlichen oder geistigen Zustande noch imstande ist, durch eine Tätigkeit die auf dem Arbeitsmarkt noch bewertet wird und die ihm unter billiger Berücksichtigung der von ihm ausgeübten Tätigkeiten zugemutet werden kann, wenigstens die Hälfte des Entgeltes zu erwerben, das ein körperlich und geistig gesunder Versicherter regelmäßig durch eine solche Tätigkeit zu erzielen pflegt. Zu der behaupteten Diskriminierung wird darauf verwiesen, daß der Oberste Gerichtshof wiederholt (vgl. 10 ObS 166/87, 10 ObS 345S/89, 10 ObS 29/90, 10 ObS 48/90, 100 ObS 93/92 und 10 ObS 338/98y) dargelegt hat, daß gegen die Verfassungsmäßigkeit der Differenzierung in den Anspruchsvoraussetzungen für die Zuerkennung einer Invaliditätspension nach § 255 Abs. 1 (überwiegende Tätigkeit in erlernten Berufen) keine Bedenken bestehen. Er hat dazu ausgeführt: “Der Gesetzgeber hat nicht nur in den §§ 273 Abs. 1, 255 Abs. 1 einerseits und § 255 Abs. 3 andererseits im Rahmen des ASVG für bestimmte Arbeitnehmer nach der Art der ausgeübten Tätigkeit eine Differenzierung vorgenommen (eine weitere ergibt sich nach den §§ 273 Abs. 2 und 255 Abs. 4 ASVG auch aus dem Alter der Versicherten), sondern die Anspruchsvoraussetzungen aus dem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit in den einzelnen Pensionsgesetzen (vgl. § 124 BSVG, § 133 GSVG) durch Festlegung von in ihrem Umfang sehr voneinander abweichenden Verweisungsfeldern geregelt. Die Differenzierung erfolgt dabei nach objektiven Unterscheidungsmerkmalen - nach Berufsgruppen - , an gleiche Tatbestände (die Zugehörigkeit zu einer Berufsgruppe) aber werden gleiche Rechtsfolgen geknüpft.”





Im übrigen erklärt das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, daß derzeit keine Absicht besteht, den Begriff der Invalidität zu ändern. Die Invalidität muß im Verlaufe der Berufstätigkeit eingetreten sein.


Durch den Verweis des § 8 Abs. 1 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes auf den Invaliditätsbegriff des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes sei jedoch grundsätzlich sichergestellt, daß behinderte Menschen bei Ablehnung einer Invaliditätspension mangels Invalidität und Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen ein Arbeitslosengeld erhalten.








Bescheiderlassungspflicht bei Entscheidungen des Rehabilitationsausschusses





Rehabilitationsausschüsse entscheiden nur in Form von Mitteilungen und nicht mittels Bescheiden, obwohl nach Ansicht der Behindertenverbände bei Vorliegen der Voraussetzungen sehr wohl ein individueller Rechtsanspruch besteht. Weiters wird kritisiert, daß die Entscheidungen der Rehabilitationsausschüsse oftmals ohne Begründung ergehen. Beide genannten Vorgangsweisen benachteiligen nach Ansicht der Behindertenverbände behinderte Menschen, da es keinen Rechtszug gegen bloße Mitteilungen gibt.





Das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales weist darauf hin, daß die Kranken- bzw. Pensionsversicherungsträger Maßnahmen der Rehabilitation nach pflichtgemäßem Ermessen zu gewähren haben. Das bedeutet, daß diese Versicherungsträger zur Leistung von Maßnahmen der Rehabilitation zwar verpflichtet sind, dieser Verpflichtung aber kein individueller Leistungsanspruch gegenübersteht. Auch über Maßnahmen der Rehabilitation im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung ist kein Bescheid zu erlassen. Die Forderung nach einer entsprechenden Bescheiderlassungspflicht stellet aber eine allgemeine sozialpolitische Forderung und kein Hinweis auf eine behindertenspezifische Benachteiligung dar.











Ärztegesetz, BGBI. Nr. 373/1984 idf. BGBI. Nr. 100/1994





Ressortzuständigkeit: BM f. Arbeit, Gesundheit und Soziales





Ordinationsstätten





§ 29. Abs. 1: Der Arzt ist verpflichtet, seine Ordinationsstätte


1. in einem solchen zustand zu halten, daß sie den hygienischen Anforderungen entspricht;


2. durch eine entsprechende äußere Beziehung kenntlich zu machen.





Abs. 2: Der Amtsarzt der Bezirksverwaltungsbehörde hat die Ordinationsstätte zu überprüfen, wenn Umstände vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, daß sie den im Abs. 1 Z 1 angeführten Voraussetzungen nicht entspricht. Der Überprüfung ist ein Vertreter der Ärztekammer beizuziehen. Entspricht die Ordinationsstätte nicht den hygienischen Anforderung, ist dem Arzt die Behebung der Mängel innerhalb einer angemessen Frist aufzutragen.


 


Abs. 3: Kommt bei der Überprüfung zutage, daß Mißstände vorliegen, die für das Leben und die Gesundheit von Patienten eine Gefahr mit sich bringen können, ist die Sperre der Ordinationsstätte bis zur Behebung dieser Mißstände von der Bezirksverwaltungsbehörde zu verfügen. 





Die Behindertenverbände kritisieren, daß im Gesetz kein barrierefreier Zugang zu Ordinationsstätten vorgesehen ist. Dies ist ihrer Ansicht nach benachteiligend, da behinderte Menschen Dadurch in ihrem Recht auf freie  Arztwahl eingeschränkt sind. In der Diskussion über die Novelle zum Ärztegesetz 1998 wurde der barrierefreie Zugang zu Ordinationsstätten gefordet, allerdings im Gesundheitsausschuß des Nationalrates von Vertreten aller politischen Parteien mit Ausnahme des Grünen Klubs abgelehnt.





Das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales äußert Verständnis für den Wunsch der Behindertenorganisationen, weist aber ebenfalls darauf hin, daß die Aufnahme der gegenständlichen Forderung in den parlamentarischen Verhandlung zur Novelle 1998 zum Ärztegesetz keine Mehrheit gefunden hat. Zu bedenken sei auch, daß aus kompetenz- und damit verfassungsrechtlichen Gründen möglicherweise eine solche Regelung systematisch richtig in die Bauordnung der einzelnen Lände verweisen, geschlossen werden. Eine abschließende verfassungsrechtliche Beurteilung steht allerdings noch aus.




















Verordnung über vordringliche Maßnahmen zur Erhaltung der Volksgesundheit, BGBI. Nr. 274/1981





Ressortzuständigkeit. BM f. Arbeit, Gesundheit und Soziales











§ 1:Als vordringliche Maßnahmen zur Erhaltung der Volksgesundheit werden bezeichnet:...


2. humangenetische Vorsorgemaßnahmen insbesondere durch genetische Familienberatung , pränatale Diagnose und zytogenetische Untersuchungen.





Einige Vertreter von Behindertenverbänden kritisieren den Ausdruck “Volksgesundheit”, da dieser ihrer Meinung nach aus der Zeit des Nationalsozialismus stammt. Sie wünschen daher eine entsprechende Änderung.


Weiters fordern Behindertenorganisationen die Aufnahme einer verpflichtenden umfassenden Beratung anläßlich der pränatalen Diagnostik, so wie sie im Gentechnikgesetz bereits vorgesehen ist.





Das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales stellt fest, daß es sich beim Begriff der “Volksgesundheit” keineswegs um eine Diktion handelt, die aus dem Dritten Reich stammt. Dieser Begriff wurde vielmehr bereits vorher verwendet und findet sich in zahlreichen Gesetzlichen Bestimmung des § 132c ASVG.


Im Übrigen wird darauf hingewiesen, daß dieser Begriff vom Verfassungsgerichtshof im Sinne der sogenannten Versteinerungstheorie zur Auslegung des Kompetenztatbestandes “Gesundheitswesen” in Art. 10 Abs. 1 Z 12 B-VG herangezogen wird. Danach deckt sich der Begriff Gesundheitswesen mit den Angelegenheiten der Bevölkerung (vgl. VfSlg. Nr. 3650, 4609 u.a.). Es steht zu befürchten, daß  eine Begriffsänderung Auswirkungen auf die Auslegung des Kompetenztatbestandes “Gesundheitswesen” durch den Verfassungsgerichtshof hätte. Eine Änderung wird daher seitens des Bundesministeriums für Arbeit, Gesundheit und soziales abgelehnt.


Was die Aufnahme einer Bestimmung über die umfassende Beratung betrifft, so weist das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales darauf hin. Daß es sich bei der genannten Verordnung lediglich um eine Bestimmung handelt, die regelt, in welchen Fällen die Krankenversicherung die Kosten solcher Untersuchungen übernimmt. Im übrigen sind Ärzte ganz allgemein verpflichtet, vor der Vornahme einer Untersuchung, deren Risken und die Folgen eines bestimmten Untersuchungsergebnisses aufzuklären.
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Freifahrten und Fahrtenbeihilfe für Lehrlinge








§ 30i Abs. 2: Der Fahrpreisersatz darf nur für Lehrlinge in einem gesetzlich anerkannten Lehrverhältnis geleistet werden, die eine betriebliche Ausbildungsstätte im Bundesgebiet oder im grenznahen Gebiet im Ausland besuchen und für die Familienbeihilfe bezogen wird.





Die Behindertenverbände kritisieren, daß Freifahrten und Fahrtenbeihilfe nur für Lehrlinge in gesetzlich anerkannten Lehrverhältnissen existieren. Dies stelle eine Benachteiligung behinderter Jugendlicher dar, die oftmals ihre Ausbildung in experimentellen, nicht gesetzlich geregelten Ausbildung ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse behinderter Menschen Kenne. An ihre Stelle könnten qualitative Merkmale hinsichtlich des Ziels und der Dauer der Ausbildung treten.





Das Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie weist in seiner Stellungnahme darauf hin, daß die gegenständliche Regelung speziell für behinderte jugendliche im Erlaßwege bereits ausgeweitet worden ist. Behinderte, die Einrichtungen gemäß §§ 29 und 30 des Berufsausbildungsgesetzes besuchen, können eine Freifahrt erhalten, wenn der Besuch dieser Einrichtung in ein späteres Lehrverhältnis eingerechnet wird. 


Weiters wird mit einer Novelle zum Familienlastenausgleichsgesetz die im Herbst 1998 eingeführte “Vorlehre” aufgenommen, so daß auch Lehrlinge, die diese Vorlehre besuchen, in den Genuß der Freifahrten bzw. Fahrtenbeihilfe kommen können. Eine weitere Ausweitung sei nicht möglich.”





Nach diesem Abschnitt bitte einfügen:


“Die nachfolgenden Punkte wurden in der Unterarbeitsgruppe behandelt.” 





